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Anwesend: l. Bürgermeister: Klaus Vosberg

2. Stellvertreter: ./.

3. Gemeinderäte:

4. Protokollführer:

5. Sonstige
Verhandlungsteilnehmer:

Gerion Buhl

Fridolin Gutmann

Tobias Jautz

Michael Martin
Albert Rees

Hanspeter Rees
Johannes Rösch

Ewald Zink

Gudrun Leimroth

Bei TOP 2: Matthias Wagner
Bei TOP 3: Peter Stangwald,
Ingenieure Raupach und
Stangwald
Eugen Schreiner, 0V Zastler

Es fehlten
entschuldigt:

nicht entschuldigt oder aus anderen Gründen:

Gerhard Rombach

Daniel Schneider

Katharina Strecker

Carola Tröscher

-/-

Beginn: 19.30 Uhr Ende: 21.30 Uhr
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Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden behandelt:

l. Bekanntgaben

2. PV-Anlage für Flüchtlingscontainer, hier: Präsentation und

Vergabebeschluss

3. Vorstellung Strukturgutachten Wasserversorgung

4. Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

5. Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

6. Änderung Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes

Dreisamtal im Bereich der Gemeinde Kirchzarten; Parallelverfahren

zum Bebauungsplan "WohnhofV", hier: Vorberatung in den

Mitgliedsgemeinden

7. Verschiedenes

8. Frageviertelstunde

Vor dem Einstieg in die Tagesordnung gibt Bürgermeister Klaus Vosberg
bekannt, dass der Gemeinderat zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen
wurde und stellt fest, dass das Gremium beschlussfähig ist.



GEMEINDE OBERRIED GEMEINDERATSSITZUNG
Protokoll - öffentlich -

19.06.2023
Sitzung 54

TOP 1 Bekanntgaben

Keine Punkte unter Bekanntgaben.
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TOP 2 PV-Anlage für die Flüchtlingscontainer, hier: Präsentation
und Vergabebeschluss

Sachverhalt:

Bürgermeister Vosberg erläutert, dass die Gemeinde Oberried das klare Ziel hat,
den Ausbau der erneuerbaren Energien auf ihrer Gemarkung und Liegenschaften
zu forcieren. Nach dem starken Anstieg der Stromkosten und dem anhaltenten
Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete ist so auch das
ursprüngliche Provisorium „Flüchtlingscontainer" in das Blickfeld geraten.

Matthias Wagner, Executive Vice President Global Channel Business SmartPV &
ESS Team der Firma HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. erläutert Folgendes und
beantwortet Verständnisfragen aus der Mitte des Gemeinderates:

Beim Stromverbrauch in den Wohncontainern insbesondere im Winter ist der

Einsatz einer Batterie sinnvoll, da die Stromerzeugung durch die Solaranlage und
Strombenötigung nicht immer zeitgleich auftreten. Zuviel erzeugter Strom wird
eingespeist. Es kann davon ausgegangen werden, dass der meiste Strom selbst
verbraucht wird. Damit die Batterie bestmöglich auch bei Kälte ausgenutzt
werden kann, sollte die Installation im Innenraum erfolgen. Die Dachneigung soll
auf die optimale Nutzung während des Winters ausgerichtet werden (80%). Um
hier eine Beschattung zu vermeiden, sind die Bäume im Herbst zu kürzen. Eine
Isolierung der Container ist technisch schwierig zu bewerkstelligen und die
Installation von Wärmepumpen aufgrund der langen Amortisationszeit nicht
angezeigt. Die Amortisation der Solaranlage ist nach ca. 2 Jahren bereits erfolgt.

Gemeinderat Johannes Rösch erkundigt sich, wie lange die Nutzung der
Containeranlage geplant ist. Bürgermeister Vosberg erklärt, dass in Anbetracht
der politischen Gesamtlage nicht davon auszugehen ist, dass derWohnraum in
den Containern nicht mehr benötigt wird.

Gemeinderat Tobias Jautz regt an, eine Belegung der Container aufgrund der
hohen Stromverbräuche im Winter zu vermeiden. Bürgermeister Vosberg
erläutert, dass dies nicht möglich ist, da der Wohnraum auch im Winter benötigt
wird. Tobias Jautz regt an, die Aufstellung der Anlagen auf dem
Wiesengrundstück zu prüfen. Auch im Hinblick auf die Beschattung ist dies nicht
durchführbar.
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Solarmodul
Profile und Klemmen
Kabel und Stecker
Wechselrichter
Batterie 10kWh
Gesamt ohne Batterie
Gesamt mit Batterie
MwST entfällt bei Solaranlagen
kW-Leistung
pro kw Modulleistung Strom/Jahr

pro
Stück
130,00 €

22x41 OW = 9,02kW| 44x41 OW = 18,04kWp
Version mit 22 Modulei Version m it 44 Modulen

1.430,00 € 2.860,00 €
400,00 € 800,00 €

0,41
8.000

1.500,00 €
6.000,00 €
3.330,00 €
9.330,00 €

9,02
9.000kW

3.000,00 €
8.000,00 €
6.660,00 €

14.660,00 €

18,04
18.000kWh

Bei der Version ohne Batterie liegt der mögliche Eigenverbrauch geschätzt bei
50%. Die Amortisation der Anlage mit 22 Modulen liegt bei knapp 2 Jahren und
mit 44 Modulen bei knapp drei Jahren. Bei der Version mit Batterie liegt der
mögliche Eigenverbrauch geschätzt bei 80%. Die Amortisation der Anlage mit 22
Modulen liegt bei knapp 2 Jahren und mit 44 Modulen bei knapp drei Jahren.
Überschüssiger Strom wird ins Netz eingeleitet und zwischen 7,1 Ct und 8,2 Ct
vergütet. Ab dem 30.06.2022 liegt die Einspeisevergütung bei 8,6 Cent pro
Kilowattstunde bei Anlagen mit weniger als 10 kWp. Für größere Anlagen liegt
die Einspeisevergütung bei 7,5 Cent pro kWh (Anlagen kleiner als 40 kWp). Der
Ertrag aus der Einspeisevergütung ist vom Eigenverbrauchsanteil abhängig und
in der Amortisationsberechnung nicht berücksichtigt

Beschluss (8 Dafür-Stimmen, l Enthaltung)

Auf dem Dach der Containeranlage, Am Sportplatz 3, wird eine Solaranlage mit
44 Modulen ind. Batterie installiert. Die Anlage wird über den Bauhof installiert
und von einer Fachfirma angeschlossen.
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TOP 3 Vorstellung Strukturgutachten Wasserversorgung

Sachverhalt:

Herr Stangwald, Ingenieurbüro Raupach und Stangwald, stellt das von ihm
erstellte Strukturgutachten Wasserversorgung vor. Die Präsentation ist als
Anlage beigefügt. Er beantwortet Verständnisfragen der Gemeinderäte. Die sich
im Ortsteii Zastler befindlichen Quellen sind zum großen Teil privat. Die Quelle
am Gassenhof kann nicht in den Hochbehälter Vörlinsbach geleitet werden, da
hierfür der Bau einer Leitung und Pumpen unwirtschaftlich ist. Quellrechte
anderer Gemeinden, vor allem in Zastler sind vorhanden. Eine Nutzung dieser
Quellen durch die Gemeinde Oberried ist nicht möglich.

Ob die Möglichkeit besteht, eine evtl. Notleitung bei einem Ausfall am
Hochbehälter durch einen Abzweig an der Rohwasserleitung nach Kirchzarten zu
installieren, wird geprüft.

Mit Erstellung dieses Strukturgutachtens ist es nun möglich, die weitere
Vorgehensweise in der Wasserversorgung der Gesamtgemeinde voranzutreiben
und Zuschüsse zu beantragen. Welche Maßnahmen nun erfolgen, wird jeweils im
Gemeinderat beraten und beschlossen.
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Raupach & Stangwald Ingenieure GmbH Hauptstraße 21 79227 Schallstadt - Mengen
Tel.: 07664-91314 0/E-Mail: ingenieure@raupach-stangwald.de



Strukturgutachten 2035

WV Gemeinde Oberried

Ziel

Dokumentation des Bestands

Entscheidungshilfe für künftige Maßnahmen zur Vermeidung von
Fehlentwicklungen

Dabei dem Leitbild „Zukunftsfähige TW-Vers. B-W" Rechnung tragen

Voraussetzung, um für künftige Projekte Fördermittel des Landes zu erhalten

Fördersätze
Strukturgutachten zu 50 %
Bauliche Maßnahmen zu 25 %



Ausgangsdaten

Bestandsaufnahme

Netze 3 x separat nicht zusammenhängend
daher grds. getrennte Betrachtung

Wasserverbrauch

- Messung
- verkauftes Wasser

Eigenversorger

Gästezahlen (Ubemachtungszahlen)
0,35 m3/ Ü x d

Fremdversorgte
Kiza 72 m3/d
Hofsgmnd Berghs/Bergh/Bergstation/Umweltbundesamt

Quellschüttungen
- Messungen Wassermeister
- Wasserzähler

- verkauftes Wasser

Entwicklung 2035
Lt. Stat. Landesamt kein EW-Zuwachs
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GEMEINDE OBERRIED
Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG
- öffentlich -

19.06.2023
Sitzung 54

TOP 4 Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Sachverhalt

Die Schriftführerin erläutert den Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs
Wasserversorgung.

Beschluss (einstimmig):

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

l. Bilanzsumme

a. Aktivseite

Anlagevermögen
ii. Umlaufvermögen

b. Passivseite

i. Eigenkapital
ii. Empfangene Ertragszuschüsse
iii. Rückstellungen
iv. Verbindlichkeiten

c. Jahresverlust

Summe der Erträge
ii. Zinsen und ähnliche Erträge

iii. Summe der Aufwendungen

2.173.156,46€

2.142,091.53€
31.064,93€

583.639,35€
978.091,41€
13.720,00€

737.841,96€

9.630,95€
362.214,03€

0,00€
348.582,43€

iv. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen 23.262,55€

2. Behandlung des Jahresverlustes

DerJahresverlustaus dem Wirtschaftsjahr 2019 ist in voller Höhe auf das

neue Rechnungsjahr vorzutragen.



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das
Haushaltsjahr 2019 wurden dem Gemeinderat am 19.06.2023

gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

1. Bilanzsumme 2.173.156,46€
a. Aktivseite

i. Anlagevermögen 2.142,091.53€
ii. Umlaufvermögen 31.064,93€

b. Passivseite

i. Eigenkapital 583.639,35€
ii. Empfangene Ertragszuschüsse 978.091,41€
iii. Rückstellungen 13.720,00€
iv. Verbindlichkeiten 737.841,96€

c. Jahresverlust 9.630,95€
Summe der Erträge 362.214,03€

ii. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00€
iii. Summe der Aufwendungen 348.582,43€
iv. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen 23.262,55€

2. Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 ist in voller Höhe auf das neue Rechnungsjahr

vorzutragen.

Oberried, den 19.06.2023

Klaus Vosberg

Bürgermeister

Der Jahresabschluss kann vom bis im
Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 während der
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.
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JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2019

GEMEINDE OBERRIED

WASSERVERSORGUNG
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îij

I

w\

g

i
i

5.

I

^

lili
•5 ^i ^illl

0)

till
1111
'iW
III!
^11§
i SS §
jlll

CO [^

li
li
il
Ij
s s
12
illt!l
Ill
I."

s

I
5
5

g S? R S SJ
CM n

s'?'? s'l

Is'
litll

's"III!!
I lit I
111 It

s
U 5 m

N ri ^ in

I
!

g
s
s

I

I
I
l
i
s

il

I !J
i8|
Il
sll

s
«'s

•3§
3.S i•ggss

s Ta
s s?
sil:0

i
£5

< -



Gemeinde Oberried

Wasserversorgung
/f».

STEH KÖM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)

1. Umsatzerlöse

2019
€ € €

360.216,46

2018
€

369.899,29

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung

1.997,57

24.665,62
42.613,09

81.331,42

19.588,18

67.278,71

362.214,03
1.602,10

100.919,60

371.501,39

20.179,68
54.615,04
74.794,72

76.831,90

19.250,69
96.082,59

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

137.609,23

42.774,89
348.582,43

23.262,55

135.208,51

68.460,18
374.546,00

25.870,87

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
= Jahresgewinn / -verlust (-) -9.630,95 -28.915,48

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €

9.630,95 €
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Gemeinde Oberried

Wasserversorgung

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. bis 31.12.)

l. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird als Eigenbetrieb im Sinne des

§ 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 10.03.2015 trat zum 01.01.2015 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des

Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW)

vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Form-

blatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Vertustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt.

Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW ange-

wendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge-

macht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerpos-

ten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie

der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so-

weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Gemeinde Oberried - WV / Anhang 2019
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STEUKOM 2

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver-

mögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils

nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang

von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö-

heren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im

Wirtschaftsjahr kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-

fungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2

S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr

2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Her-

stellungskosten abgezogen.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als

empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Um-

satzerlöse aufgelöst.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte

am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-

baren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren Ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Da-

bei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den

Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfaltenden Ab-

Schreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.
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Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen

Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelun-

gen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-

gewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine tempo-

raren Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 25.000,00 festgesetzt und voll einge-

zahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben

und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).
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5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

01.01.2019
€

Zuführung
€

Auflösung
€

Inanspruch-
nähme

€
31.12.2019

€
1. Erstellung Jahres-

abschluss

2. GPA-Prüfung
3. Urlaub und Überstunden

4. Archivierung

3.200,00
0,00

9.160,00
1.500,00

800,00
500,00

10.920,00
1.500,00

3.200,00

9.160,00
1.500,00

800,00
500,00

10.920,00
1.500,00

Summe 13.860,00 13.720,00 0,00 13.860,00 13.720,00

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind

nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag

€
bis 1 Jahr

€

Restlaufzeiten
1 bis 5 Jahre

€
über 5 Jahre

€
1. gegenüber Kreditinstituten
2. aus Lieferungen und

Leistungen
3. gegenüber der Gemeinde
4. Sonstige

579.305,50

26.656,14
131.874,32

6,00

40.125,47

26.656,14
131.874,32

6,00

92.268,76 446.911,27

Summe 737.841,96) 198.661,93 92.268,761 446.911,27

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

2019

€

2018

€

Ergebnis-
Veränderung

€
Erlöse aus der Wasserabgabe
Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse

292.332,63
67.883,83

298.368,66
71.530,63

-6.036,03
-3.646,80

Summe 360.216,46 369.899,29 -9.682,83
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Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten lediglich sonstige Ersätze für Materialverkäufe.

M a teriala ufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

2019

€

2018

€

Ergebnis-
Veränderung

€
Wasserentnahmeentgelt
Strombezug
Sonstige Waren
Unterhaltung Anlagen

16.132,00
6.894,24
1.639,38

42.613,09

12.496,28
4.859,97
2.823,43

54.615,04

-3.635,72
-2.034,27
1.184,05

12.001,95
Summe 67.278,71 74.794,72 7.516,01

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

2019

€

2018

€

Ergebnis-
Veränderung

€
Innere Verrechnung für Verwaltung und Bauhof
Bereitschaft EWK
Versicherungen und Beiträge
Mieten und Pachten

Netzdigitalisierung
Geschäftsaufwand

0,00
16.489,30
3.153,09

132,94
6.970,00

16.029,56

5.420,59
13.430,98
2.369,73

132,94
23.700,00
23.405,94

5.420,59
-3.058,32

-783,36
0,00

16.730,00
7.376,38

Summe 42.774,89 68.460,18 25.685,29

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand enthält hauptsächlich Darlehenszinsen aus der Inanspruchnahme von Darlehen

von Kreditinstituten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Käm-

mereiverwaltung erledigt. Es liegen daher keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstat-

tet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungs-

kostenbeitrag.
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Ein Betriebsausschuss ist ebenfalls nicht bestellt.

2. Belegschaft

Der Betrieb beschäftigt eine Vollzeitkraft als Wassermeister. Für die Inanspruchnahme von Be-

diensteten des Bauhofs wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde er-

stattet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2019 soll auf Vorschlag der Verwaltung auf neue Rechnung vorgetragen wer-

den.

Oberried, 08. Februar 2023

Bürgermeister, Klaus Vosberg
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018
Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmachtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgen-
den „Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

l. Umfang und Ausführung des Auftrags
(l) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung

oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung

und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit
des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
(l) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis

gelangen. Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters
erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einver-
standen, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine-vom Steuerberater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des §62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere
datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z.B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des

Auftraggebers heranzuziehen.
3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz1

(l) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. l Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafür Sorge zutragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an
den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaf-
fung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung
(l) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel, Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das

Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt -, die Nachbesserung durch den Steuerberater
abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auf-
traggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel

darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des

Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung
(l) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder-bei einheitlicher Schadensfolge-aus mehreren Pflichtver-

letzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € (in Worten: eine Million €)2 begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich
allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber,
also insbesondere auch für eine Ausweitung desAuftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungs-
begrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Part-
nerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses
fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die
Wirksamkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeit-
punkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzficher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise
und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten" und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigten date n" zu
beachten.

2 Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens l Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss
wenigstens l Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. Im diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine
Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen,



6.

7.

8.

9.

Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmevenug des Auftraggebers
(l) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbera-

ter unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene BearbeitungszeJt zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh-
men und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-

inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbejtungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steu-

erberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom
Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht
verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(S) Unterlasst der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. l bis 4 oder andenA/eitjg obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahmen der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der
bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters inTextform zulässig.
Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(l) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberaten/ergütungsver-

Ordnung (StBW). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (§ 3 Abs. 3 StBW).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z.B. §57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die
für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vei^ütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte

Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen könne.

Beendigung des Vertrags
(l) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den

Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden,

es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. l BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in Jedem Fall noch diejenigen Handlungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschaftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich derVergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hien/on

abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.
10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen.

(l) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon
vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. l sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat,
nichtaber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten
hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerS).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er a n den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und
zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorent-

haltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gi!t ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonden/ermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des
Steuerberaters. Der Steuerberater ist - nicht - bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§36, 37 VSBG).3

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkett
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt,

3 Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht" zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelfe ist in
diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.



GEMEINDE OBERRIED
Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG
- öffentlich -

19.06.2023
Sitzung 54

TOP 5 Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Sachverhalt

Die Schriftführerin erläutert den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs
Wasserversorgung.

Beschluss (einstimmig):

Feststellung des Jahresabschlusses 2020

l. Bilanzsumme

a. Aktivseite

i. Anlagevermögen
ii. Umlaufvermögen

b. Passivseite

i. Eigenkapital
ii. Empfangene Ertragszuschüsse
iii. Rückstellungen
iv. Verbindlichkeiten

2.211.817,31C

2.179.501,37€
32.315,94€

583.639,35€
911.058,75€
15.560,00€

842.653,10€

c. Jahresverlust

Summe der Erträge
ii. Zinsen und ähnliche Erträge
iii. Summe der Aufwendungen
iv. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen

957,63€
390.404,94€

0,00€
369.188,23€
22.174,34€

2. Behandlung des Jahresverlustes

DerJahresverlustaus dem Wirtschaftsjahr 2020 ist in voller Höhe auf das

neue Rechnungsjahrvorzutragen.



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das
Haushaltsjahr 2020 wurden dem Gemeinderat am 19.06.2023

gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

1. Bilanzsumme 2.211.817,31€
a. Aktivseite

i. Anlagevermögen 2.179.501,37€
il. Umlaufvermögen 32.315,94€

b. Passivseite

Eigenkapital 583.639,35€
ii. Empfangene Ertragszuschüsse 911.058,75€
iii. Rückstellungen 15.560,00€
iv. Verbindlichkeiten 842.653,10€

c. Jahresverlust 957,63€
i. Summe der Erträge 390.404,94€
ii. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00€
iii. Summe der Aufwendungen 369.188,23€
iv. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen 22.174,34€

2. Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2020 ist in voller Höhe auf das neue Rechnungsjahr

vorzutragen.

Oberried, den 19.06.2023

Klaus Vosberg

Bürgermeister

Der Jahresabschluss kann vom bis im
Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 während der
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.



STEUKOM

STEUERBERATUNG
KOMMUNALBERATUNG

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2020

GEMEINDE OBERRIED

WASSERVERSORGUNG

(ElGENBETRIEB)
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Gemeinde Oberried

Wasserversorgung
/^

STEH KÖM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01.-31.12.)

1. Umsatzerlöse

2020
€ € €

383.612,76

2019
€

360.216,46

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe und für bezogene Waren 19.688,35

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.661,27

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 82.329,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 20.341,89

6.792,18

102.349,62

390.404,94

102.670,94

1.997,57
362.214,03

24.665,62
42.613,09
67.278,71

81.331,42

19.588,18
100.919,60

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

137.199,20

26.968,47
369.188,23

22.174,34

137.609,23

42.774,89
348.582,43

23.262,55

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
= Jahresgewinn / -Verlust (-) -957,63 -9.630,95

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem hlaushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €

957,63 €



A
STEUKOM

Gemeinde Oberried

Wasserversorgung

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01. bis 31.12.)

l. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird als Eigenbetrieb im Sinne des

§ 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 10.03.201 5 trat zum 01.01 .2015 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Vertustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des

Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW)

vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Form-

blatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt.

Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW ange-

wendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge-

macht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerpos-

ten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HOB).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie

der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so-

weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Gemeinde Oberried - WV / Anhang 2020
A.

STEUKOM 2

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver-

mögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils

nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang

von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö-

heren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regetung und Poolbildung) wurde im

Wirtschaftsjahr kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-

fungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2

S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und hlausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr

2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und h4er-

stellungskosten abgezogen.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als

empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Um-

satzerlöse aufgelöst.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte

am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-

baren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren Ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Da-

bei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den

Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Ab-

Schreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.
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STEUKOM 3

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen

Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelun-

gen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-

gewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine tempo-

raren Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 25.000,00 festgesetzt und voll einge-

zahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach derWasserversorgungssatzung erhoben

und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).
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5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

01.01.2020
€

Zuführung
€

Auflösung
€

Inanspruch-
nähme

€
31.12.2020

€
1. Erstellung Jahres-abschluss

2. GPA-Prüfung
3. Urlaub und Überstunden
4. Archivierung

800,00
500,00

10.920,00
1.500,00

800,00
500,00

11.460,00
1.500,00

0,00

10.920,00
1.500,00

1.600,00
1.000,00

11.460,00
1.500,00

Summe 13.720,00 14.260,00 0,00 12.420,00 15.560,00

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind

nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag

€
bis 1 Jahr

€

Restlaufzeiten

1 bis 5 Jahre
€

über 5 Jahre
€

1. gegenüber Kreditinstituten
2. aus Lieferungen und

Leistungen
3. gegenüber der Gemeinde

772.010,06

23.086,94
47.556,10

42.228,52

23.086,94
47.556,10

98.619,29 631.162,25

Summe 842.653,101 112.871,56 98.619,291 631.162,25

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

2020

€

2019

€

Ergebnis-
Veränderung

€
Erlöse aus der Wasserabgabe
Teilauflösung empfangener Ertragszuschusse

316.580,10
67.032,66

292.332,63
67.883,83

24.247,47
-851,17

Summe 383.612,76 360.216,46 23.396,30
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Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten lediglich sonstige Ersätze für Materialverkäufe.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

2020

€

2019

€

Ergebnis-
Veränderung

€
Wasserentnahmeentgelt
Strombezug
Sonstige Waren
Unterhaltung Anlagen

13.984,40
4.821,33

882,62
82.661,27

16.132,00
6.894,24
1.639,38

42.613,09

2.147,60
2.072,91

756,76
-40.048,18

Summe 102.349,62 67.278,71 -35.070,91

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

2020

€

2019

€

Ergebnis-
Veränderung

€

Innere Verrechnung für Verwaltung und Bauhof
Bereitschaft EWK
Versicherungen und Beiträge
Mieten und Pachten

Netzdigitalisierung
Geschäftsaufwand

1.008,00
0,00

3.236,77
132,94

0,00
31.346,18

0,00
16.489,30
3.153,09

132,94
6.970,00

13.864,56

-1.008,00
16.489,30

-83,68
0,00

6.970,00
-17.481,62

Summe 35.723,89 40.609,89 4.886,00

Die Aufwendungen für die Bereitschaft der EWK werden ab 2020 beim Materialaufwand als be-

zogene Leistung ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

DerZinsaufwand enthält hauptsächlich Darlehenszinsen aus der Inanspruchnahme von Darlehen

von Kreditinstituten.
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V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Käm-

mereiverwaltung erledigt. Es liegen daher keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstat-

tet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungs-

kostenbeitrag.

Ein Betriebsausschuss ist ebenfalls nicht bestellt.

2. Belegschaft

Der Betrieb beschäftigt eine Vollzeitkraft als Wassermeister. Für die Inanspruchnahme von Be-

diensteten des Bauhofs wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde er-

stattet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2020 soll auf Vorschlag der Verwaltung auf neue Rechnung vorgetragen wer-

den.

Oberried, 17. Februar 2023

Bürgermeister, Klaus Vosberg
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2.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018
Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgen-
den „Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich inTextform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

l. Umfang und Ausführung des Auftrags
(l) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung

oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung

und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere

Zahlenangaben/als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen da r. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit

des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu

fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.
Verschwiegenheitspflicht

(l) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis

gelangen. Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach

Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater

ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versjcherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information

und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § S3 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters

erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einver-

standen, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine-vom Steuerberater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere

datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z.B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des

Auftraggebers heranzuziehen.
Elektronische Kommunikation, Datenschutz1

(l) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-

sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu

bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. l Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater

dafür Sorge zu tragen, da ss der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation perTelefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an

den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaf-

fung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

Mängel bes eitigun g

(l) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das

Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt -, die Nachbesserung durch den Steuerberater

abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auf-

traggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel

darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des
Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

Haftung

(l) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder-bei einheitlicher Schadensfolge-aus mehreren Pflichtver-

letzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € (in Worten: eine Million €)2 begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich

allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden

a us der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber,

also insbesondere auch für eine Ausweitung desAuftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungs-
begrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Part-

nerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses

fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die

Wirksamkeit dieser Regelung Jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeit-

punkt der Höhen/ersicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder enweitert wird, auch auf diese Fälle.

3.

30.

4.

(2)

(3)

5.

1 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die l nformationspf lichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise
und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten" und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu
beachten.

2 Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens l Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss
wenigstens l Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. Im diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine
Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Aufdie weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



7.

8.

9.

(2)
(3)

(4)

(5)

ff. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(l) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbera-

ter unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Untemchtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh-
men und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-
Inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steu-
erberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom
Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht
verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. l bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahmen der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

Urheberrechtssch utz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der
bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.
Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

(l) Die Vergütung (Gebühren und Ausiagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberaten/ergütungsver-
Ordnung (StBW). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (5 3 Abs. 3 StBW).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nm. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die
für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte

Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen könne.

Beendigung des Vertrags
(l)

(2)

Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den
Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
Der Vertrag kann -wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. der §§ 611, 675 BGB darstellt-von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden,
es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. l BGB; die Kündigung hat in Textfomn zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbarsind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Frista blaut).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschliefälich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor sei ner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hien/on

abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung^ Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug aufArbeitsergebfiisse und Unterlagen.
(l) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon

vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. l sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat,
nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten
hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und
zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorent-
Haltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonden/ermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des
Steuerberaters. Der Steuerberater ist - nicht - bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§36, 37 VSBG).3

12. Wirksamkeit bei Tellmchtlgkelt

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt.

3 Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht" zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in
diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.
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TOP 6 Änderung Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Dreisamtal im Bereich der Gemeinde Kirchzarten;
Parallelverfahren zum Bebauungsplan "Wohnhof V", hier:
Vorberatung in den Mitgliedsgemeinden

I

Sachverhalt:

Anlass, Ziel und Zweck der Planung

BürgermeisterVosberg erläutert, dass durch die Nähe zum Oberzentrum Freiburg
die Gemeinde Kirchzarten ein beliebter Wohnstandort im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald ist. Als wichtiger Wohn- und Gewerbestandort übernimmt
Kirchzarten im Umland von Freiburg eine besondere Aufgabe. Die Nähe zur Natur
macht Kirchzarten gerade als Wohnort für junge Familien attraktiv. Zudem macht
auch die verkehrliche Anbindung Kirchzartens an Freiburg, die Gemeinde zu einem
attraktiven Wohnstandort. Denn sowohl über den öffentlichen Nahverkehr
(Höllentalbahn) als auch über die zweispurig ausgebaute B31 ist Kirchzarten sehr
gut an Freiburg, aber auch an das überregionale Verkehrsnetz angebunden.
Aufgrund der hohen Lebensqualität verzeichnet die Gemeinde bereits seit
mehreren Jahren ein stetiges Wachstum. Um auf den dadurch steigenden
Wohnraumbedarf innerhalb des Gemeindegebiets reagieren zu können, soll im
Anderungsbereich der G.punktuellen Änderung „Wohnhof V" des
Flächennutzungsplans des GW Dreisamtal eine neue Wohnbebauung entstehen.
Nördlich des Anderungsbereich wurde der Flächennutzungsplan bereits im Jahr
2016 im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung „Wohngebiet am Kurhaus"
geändert. Im Anderungsbereich sollen nun die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Fläche südlich der bereits realisierten Wohnhöfe
geschaffen werden. Daher plant die Gemeinde die Aufstellung eines
Bebauungsplans „Wohnhof V" zur Schaffung des dringend benötigten
Wohnraumes. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt derzeit eine
Sonderbaufläche für Beherbergung sowie eine landwirtschaftliche Fläche für den
Anderungsbereich dar. Da der Bebauungsplan „Wohnhof V" daher nicht aus der
aktuell wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes entwickelt werden kann,
muss der Flächennutzungsplan punktuell geändert werden.

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Siedlungsrand von Kirchzarten und
schließt im Süden unmittelbar an die Wohnbauflächen der vier realisierten

Wohnhöfe an. Südlich des Anderungsbereich befinden sich die
Gemeinbedarfsfläche des Kurhauses sowie Grünflächen. Im Osten schließt das

Gebiet an die Wohnbebauung des Sondergebietes „Kurgebiet" an. Der
Anderungsbereich beträgt rund 1,6 ha Fläche.

Lage

Der Anderungsbereich befindet sich am westlichen Siedlungsrand von Kirchzarten
und grenzt im Westen unmittelbar an die L 126 an. Südlich des Anderungsberechs
befindet sich die Gemeinbedarfsfläche des Kurhauses sowie eine Grünfläche mit
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Zweckbestimmung Parkanlage, welche derzeit als Behelfsparkplatz genutzt wird.
Welter südlich befinden sich der Campingplatz sowie das Dreisambad, welche
beide im Flächennutzungsplan als Grünflächen dargestellt werden. Im Norden und
im Osten grenzt der Anderungsbereich an Wohnbebauung an. Im Norden handelt
es sich um eine Wohnbauflächeim Osten um die Sonderbaufläche„Kurgebiet". Die
Größe des Anderungsbereiches beträgt rund 1,6 ha Fläche.

Verfahren

Die 6. punktuelle Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren zur
Aufstellung des BPL „Wohnhof V" erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit
Umweltprüfung und Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung. Zur Festlegung von
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird im Rahmen der
Frühzeitigen Beteiligung ein sogenanntes Scoping durchgeführt.

l. Finanzielle Auswirkungen

die Kosten zur Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus den
Kosten des Planungsbüros fsp-Stadtplanung und der freien
Landschaftsarchitektin Anne Pohla, werden vom
Gemeindeverwaltungsverband getragen.

2. Klimatische Auswirkungen

die klimatischen Auswirkungen werden in der FNP-Anderung erläutert und
berücksichtigt.

3. Inklusive Auswirkungen

x

Anlagen:

Planvorentwurf der 6. punktuellen Änderung des Flächennutzunasplans, Stand
13.07.2023. bestehend aus:

1. Cover
2. Deckblatt
3. Begründung
4. Umweltbericht
5. Artenschutzrechtliche Stellungnahmen (vom März 2023)
6. Flächensteckbrief

Kostenaufstellung (Schätzung)
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Beschluss (einstimmig):

DerGemeinderat empfiehlt dem Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal:

a.) den Aufstellungsbeschluss zur Einleitung der 6. punktuellen Änderung des
Flächennutzungsplans gem. § 2 (l) BauGB zu fassen

b.) den Planvorentwurf der 6. punktuellen Flächennutzungsplanänderung zu
billigen.

c.) die Durchführung der frühzeitigen Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung
gem. § 3 (l) und § 4 (l) BauGB zu beschließen.

d.) das Planungsbüro fsp Stadtplanung und die freie Landschaftsarchitektin Anne
Pohla mit der Erarbeitung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes zu
beauftragen.
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GEMEINDE OBERRIED
Protokoll

GEMEINDERATSSFTZUNG
- öffentlich -

19.06.2023
Sitzung 54

TOP 7 Verschiedenes

Radweg nach Kirchzarten

Gemeinderat Tobias Jautz merkt an, dass der Radweg an manchen Stellen weit in
die Fahrbahn hinein zugewachsen ist. Bürgermeister Vosberg sagt zu, Abhilfe zu
schaffen.



GEMEINDE OBERRIED
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GEMEINDERATSSTTZUNG
- öffentlich -

19.06.2023
Sitzung 54

TOPS Frageviertelstunde

Ein Bürger erkundigt sich, ob es dabei bleibt, dass die Containeranlage ein
Provisorium sei. Bürgermeister Vosberg verweist nochmals auf die politische
Gesamtlage und erläutert, dass diese weiterhin ein Provisorium seien, er aber
momentan keine Möglichkeit sieht, darauf zu verzichten.

Ein Bürger fragt an, ob als Standort des Salzsilos ein Platz beim Sportplatz geplant
sei. Bürgermeister Vosberg erläutert, dass für das Salzsilo der Standort am
Sportplatz geplant ist und dafür eine Baugenehmigung beim Landratsamt
beantragt ist.
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